
6

Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit 

von Bodenabläufen entsprechend der Musterbauordnung und den 

Landesbauordnungen

Die in der Übersichtstabelle geforderten 
Feuerwiderstandsdauern für Bodenab-
läufe sind bei der Planung und Ausfüh-
rung zu berücksichtigen. Der Nachweis 
der jeweiligen Feuerwiderstandsdauer 
muss über einen Verwendbarkeitsnach-
weis, z. B. allgemeines bauaufsichtliches 
Prüfzeugnis (abP) oder eine allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung (abZ) erbracht 
werden. Dies gilt auch für Bodenabläufe, 
die nach europäischen Normen geregelt 

und in der Bauregelliste dokumentiert sind.
„Bodenabläufe sind nach europäischen 
Normen geregelte Bauprodukte und be-
nötigen daher für die Funktion als Boden-
ablauf keine weitere Zulassung. 
Sobald die Bodenabläufe Vorrichtungen für 
den vorbeugenden Brandschutz beinhal-
ten, benötigen diese eine bauaufsichtliche 
Zulassung (abZ).
Zur Einhaltung der brandschutztech-
nischen Schutzziele wird die Ausschrei-

bung von Bodenabläufen in der Qualität  
R 30/60/90/120 empfohlen. 
Pro Bodenablauftyp muss eine Über-
einstimmungserklärung dem Bauherrn 
übergeben werden. Bei Durchführungen 
mit einer abZ muss ein Typenschild 
neben dem Bodenablauf an der Decken-
unterseite montiert werden.“ 
(Zitat aus dem Kommentar zur MLAR / 
LAR / RbAlei – Lippe / Wesche / Rosen-
wirth – Ausgabe 3 / 2007)
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